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bedeckt werden, welche durch Planken befestigt 
werden; gegen diese Planken ist dann staffelförmig 
Sack- oder Stückgut, und zwar in mindestens 
sechs Lagen, zu verstauen.

(5) Anstatt einen Schiffsraum in der vorbeschrie
benen Art zu verkleinern und ganz aufzufüllen, ist 
es auch statthaft, ihn nur zum Teil mit losem Ge
treide zu beladen. Dann aber muß die Oberfläche 
des Getreides gerade getrimmt und mit Segel
tüchern, Persenningen, Matten oder dergleichen be
deckt und entweder durch mindestens drei Lagen 
Getreide in Säcken oder durch entsprechende andere 
Stückgutladung beschwert werden, oder es ist in 
anderer Weise für eine gleichwertige Beschwerung 
der Ladung Sorge zu tragen.

(6) Durch eine Plankenunterlage auf der Abdek- 
kung ist ferner zu verhindern, daß die Beschwerung 
in die Ladung einsinken kann. Diese Plankenunter
lage kann fehlen für Fahrten in der Ostsee und im 
Bereich der Küstenfahrt in der Nordsee.

(7) Ferner ist zu verhindern, daß das Getreide 
durch die Wegerung in die Bilgen und von da an 
die Saugstellen der Pumpen gelängt.

(8) Im Schiffstagebuch ist vor Antritt der Reise zu 
bemerken, inwieweit diesen Vorschriften, insbeson
dere durch Aufstellung der geforderten Schotte, 
entsprochen worden ist.

§ 143 
Längsschotte

(1) Bei Schiffen, welche außerhalb der Haff- und 
Boddenfahrt Getreide fahren, müssen außerdem 
nachstehende Vorschriften, falls nicht abweichende, 
von der Arbeitsschutzinspektion als gleichwertig 
oder ausreichend anerkannte Einrichtungen vor
gesehen sind, beachtet werden.

(2) In jedem Schiffsraum, in dem loses Getreide 
geladen werden soll, ist der ganzen Länge nach ein 
Längsschott zu setzen.

(3) In einem ganz aufgefüllten Unterraum muß 
dies Schott bei loser Saat (feinkörnig, z. B. Leinsaat) 
bis zum Boden reichen; bei anderem Getreide ge
nügt es, wenn das Schott bis auf zwei Drittel der 
Tiefe des Raumes hinabreicht.

(4) Ist der Unterraum nur zum Teil mit losem Ge
treide gefüllt, so muß das Schott vom Boden bis 
etwa Vs m über die Oberfläche des losen Getreides 
hinaufreichen.

(5) In einem zwischen zwei Decks liegenden Raum 
muß das Schott stets von Deck zu Deck reichen.

L ä n g s s c h o t t e  k ö n n e n  f e h l e n :
a) in einem Schiffsraum, welcher höchstens zur 

Hälfte mit losem Getreide beladen und mit 
Sackgut oder Stückgut aufgefüllt wird;

b) in einem mit losem. Getreide oder Saat voll 
beladenen Schiffsraum, über welchem sich ein 
zweiter, ebenfalls mit losem Getreide bela
dener Schiffsraum befindet — der mit Längs
schott versehen sein muß —, wenn die Luken 
dazwischen offen sind und sich an den Seiten 
im dazwischenliegenden Deck hinreichend 
große Öffnungen zum Auffüllen des ersteren 
Schiffsraums befinden. Die Länge und Breite 
der Öffnungen muß mindestens eine Spant- 
entfemung betragen, ihr Abstand unterein
ander darf nicht mehr als 5 m sein. Die Öff

nungen sind nicht nur seitlich, sondern auch 
vor und hinter den Luken anzubringen;

c) in Schiffen von weniger als 6V* m Breite in 
der Küstenfahrt;

d) in Schiffen von weniger als S'/s m Breite 
außerhalb der Grenzen der Küstenfahrt, wenn 
die Luken derartige Abmessungen haben, daß 
sie als Füllschächte wirken.

§ 144
Stützen, Streben und Planken für Schotte

Längs- und Querschotte, welche für eine Ge
treideladung provisorisch eingebaut werden, müs
sen Stützen, Streben und Planken nach folgenden 
Bestimmungen erhalten:
a) S t ü t z e n  u n d  S t r e b e n  f ü r  L ä n g s s c h o t t e

Die Stützen für Längsschotte müssen an den 
Deckbalken oder den Lukenschiebebalken, an dem 
Zwischendeck und auf dem Boden gut befestigt sein 
und dürfen nicht mehr als 2,75 m Abstand vonein
ander haben. Wenn die Stützen aus doppelten, mit
einander verbolzten Planken bestehen, so müssen 
diese nachstehende Abmessungen haben:

Tiefe des Raumes Breite D(cke

unter 5 m 15 cm X V / t  cm
5 bis 7 m 20 cm X 7 V« cm
über 7 m 20 cm X 10 cm

Werden einfache Stützen gewählt, so müssen 
diese entsprechend stärker sein.

Wenn die Tiefe des Raumes mehr als 3 m beträgt, 
so ist jede zweite Stütze des Längsschottes überdies 
noch durch Seitenstreben, auf ein Drittel der Tiefe 
vom Deck gerechnet, abzustützen.

Wird bei teilweise loser Ladung das Längsschott 
von unten gesetzt, so sind die Seitenstreben mög
lichst in Höhe der Oberfläche der losen Ladung an
zubringen.

Hölzerne Seitenstreben, die nicht mehr als 5,50 m 
auseinanderstehen, sind mindestens 15X15 cm stark 
zu nehmen. An Stelle der hölzernen Streben können 
auch Drahtspannseile von mindestens 65 mm Um
fang in Anwendung kommen.

Eiserne Stützen, die den zur Zeit gültigen Bauvor
schriften entsprechen, brauchen nicht durch Seiten
streben abgestützt zu werden.

Soweit Deckstützen an jedem zweiten Spant nach 
den gültigen Vorschriften vorhanden sind, finden 
vorstehende Bestimmungen keine Anwendung,

b) S t ü t z e n  u n d  S t r e b e n  f ü r  Q u e r s c h o t t e
Die Stützen der Querschotte müssen, aus einem 

Stück bestehend, im Unterraum vom Deck bis zur 
Wegerung und im Zwischendeck von Deck zu Deck 
reichen. Diese Stützen dürfen nicht mehr als 46 cm 
auseinanderstehen. Jede zweite Stütze ist durch 
eine Strebe abzustützen.

Stützen undStreben müssen mindestens 15X10 c m  
messen i n  Schiffsräumen, deren Tiefe 4,27 m  u n d  
weniger beträgt, und mindestens 20X10 c m  i n  
Schiffsräumen, deren Tiefe mehr als 4,27 m beträgt,

c )  S c h o t t p l a n k e n  f ü r  L ä n g s -  u n d  
Q u e r s c h o t t e

Wird das Schott nur aus einfachen Planken ge
bildet, die zwischen doppelte Stützen eingeschoben 
werden, so müssen die Planken, falls die Entfer
nung der Stützen voneinander 2,13 m und weniger


